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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Bei der Ausarbeitung von Gesetzen zur Lösung neuer politischer Probleme kam es in
letzter Zeit einige Male vor, dass der Bund in Bereichen legiferierte, die gemäss der
Verfassung in die Kompetenz der Kantone fallen. Dies geschah etwa beim Hooligan-
Gesetz oder bei der Diskussion um ein Verbot von Kampfhunden. Der Ständerat hiess in
der Herbstsession ein auch von der Regierung unterstütztes Postulat Pfisterer (fdp, AG)
gut, das den Bundesrat auffordert, zu prüfen, wie die präventive Verfassungskontrolle
bei der Ausarbeitung von Gesetzen auf der Stufe der Verwaltung, der Regierung und des
Parlamentes verstärkt werden kann. Der Bundesrat solle insbesondere abklären, ob eine
Verstärkung des Bundesamts für Justiz sinnvoll wäre und ob bei den
Parlamentsdiensten eine entsprechende Abteilung eingerichtet werden oder gar eine
besondere unabhängige Kontrollinstanz geschaffen werden soll. 1

POSTULAT
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Gegen den Willen des Bundesrates, der dafür keine Mittel freigeben wollte, überwies
der Nationalrat ein Postulat Gross (sp, ZH), das die Regierung ersucht, eine Analyse in
Auftrag zu geben, welche den Einfluss des Einsatzes von finanziellen Mitteln auf die
Meinungsbildung bei Volksabstimmungen erforscht. 2

POSTULAT
DATUM: 05.10.1995
HANS HIRTER

Die Bundesverwaltung baute ihr über Internet elektronisch abfragbares
Informationsangebot im Berichtsjahr weiter aus. Eine Nutzung des Internet für die
Stimmabgabe bei Volksabstimmungen erscheint dem Bundesrat und dem Parlament
angesichts der technischen Probleme (Kontrolle, Fälschungsgefahr) jedoch wenig
sinnvoll. Der Nationalrat lehnte deshalb die Überweisung eines Postulats de Dardel (sp,
GE) ab, der sich davon eine Verbesserung der Stimmbeteiligung bei den Jungen
versprochen hatte. 3

POSTULAT
DATUM: 19.09.1996
HANS HIRTER

In der Frühjahrssession lehnte der Nationalrat ein Postulat Waber (edu, BE) ab, das die
Einführung des Wahlsystems «Doppelter Pukelsheim» ohne Mindestquorum verlangt
hatte. Bei dieser zuerst im Kanton Zürich und anschliessend auch in einigen weiteren
Kantonen eingeführten Methode wird für die Mandatszuteilung der im gesamten
Wahlgebiet erzielte Stimmenanteil berücksichtigt. In einem zweiten Schritt werden die
von einer Partei erhaltenen Sitze dann auf die Wahlkreise verteilt. Mit dieser Methode
sinkt das „natürliche Quorum“, d.h. der für ein Vollmandat für eine Partei erforderliche
Stimmenanteil auf einen sehr niedrigen Wert. Es würde für die Wahlen in den
Nationalrat mit seinen 200 Sitzen knapp 0,5% betragen; Wabers EDU hätte mit diesem
System 2007 mindestens zwei Sitze statt nur einen erhalten. 4

POSTULAT
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Easyvote, ein Projekt des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente (DSJ) war
Gegenstand zweier Postulate. Die an Jugendliche gerichtete Broschüre vermittelt
politisch objektiv jeweils die Inhalte anstehender Volksabstimmungen. Insgesamt hat
die Broschüre eine Auflage von 59‘000 Exemplaren. Das noch nicht behandelte Postulat
Amaudruz (svp, GE) will prüfen lassen, ob mit den Abstimmungsunterlagen auf die
Internetseite von Easyvote hingewiesen werden könnte. Das im Nationalrat abgelehnte
Postulat Reynard (sp, VS) hätte eine Prüfung einer möglichen finanziellen Unterstützung
von Gemeinden verlangt, damit diese ihren Jungbürgerinnen und -bürgern die
Abstimmungshilfe gratis abgeben können. Der Bundesrat informierte in seinen
jeweiligen Stellungnahmen, dass er das Projekt bereits seit 2013 im Rahmen des Kinder-
und Jugendförderungsgesetzes mit insgesamt CHF 300‘000 unterstütze und jeweils die
elektronische Version der Abstimmungserläuterungen zur Verfügung stelle, die Easyvote
als primäre Quelle für eigene, zur Verfügung gestellte Informationen verwende. Zum
Postulat Reynard fügte die Regierung an, dass die Organisation von Abstimmungen und
Wahlen den Kantonen obliege und sich der Bund auch aus grundsätzlichen

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Überlegungen nicht an Informationsprodukten beteiligen wolle. Würden dort nämlich
fehlerhafte oder widersprüchliche Informationen verbreitet, so könnte dies negative
Folgen für den Bund haben. Der Bund konzentriere seine Information deshalb auf das
Bundesbüchlein. 5

Im März 2016 ereilte das Postulat Céline Amaudruz (svp, GE) letztlich das gleiche
Schicksal wie das Anliegen von Mathias Reynard (sp, VS): Es wurde nicht weiter
berücksichtigt. Ihr Vorstoss, der vorgeschlagen hätte, auf den offiziellen
Abstimmungsunterlagen einen Verweis auf die Internetseite von Easyvote anzubringen,
wurde abgeschrieben, weil er seit mehr als zwei Jahren hängig war.

POSTULAT
DATUM: 18.03.2016
MARC BÜHLMANN

Er sei erstaunt, dass man ein solches Postulat bekämpfen könne, so Marco Romano
(cvp, TI) anlässlich der Diskussion zu seiner Idee einer Roadmap für die elektronische
Stimmabgabe. In der Tat war das vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Postulat von
Thomas Aeschi (svp, ZG) bekämpft worden, was eine Debatte im Rat nötig machte. Die
Idee des Tessiner CVP-Vertreters war es, neuen Schwung in die gebremste Entwicklung
bei der elektronischen Stimmabgabe zu bringen. Von einer vom Bundesrat zu
erstellenden Roadmap, mit der die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen und
die Rolle der öffentlichen Hand definiert werden soll, versprach sich Romano eine
proaktive und koordinierende Unterstützung durch den Bund und so einen neuen
Input. Darüber hinaus soll das Problem der Quellcodes angegangen werden. Thomas
Aeschi verteidigte die Bekämpfung des Postulats mit drei Argumenten. Erstens handle
es sich um einen Eingriff in den Föderalismus, mit dem Aufgaben der Kantone an den
Bund delegiert würden. Es sei hinzunehmen, dass sich die Kantone in dieser Sache
unterschiedlich stark engagieren. Zweitens sei auch der im Postulat angedeutete Zwang
zur Offenlegung des Quellcodes zu hinterfragen. Auch hier sei offen zu lassen, welches
System von den Kantonen präferiert werde. Drittens schliesslich wehre sich die SVP
gegen mehr Regulierung. Auch dieses Postulat resultiere lediglich in einem weiteren
Bericht, der nichts bringe, aber einiges koste. Bundeskanzler Thurnherr verteidigte die
Unterstützung des Bundesrates. Mit der Roadmap sollen die Anliegen der Kantone und
des Bundes gemeinsam in einem Planungsinstrument zusammengefasst werden. Es
gehe also nicht um eine Order von oben nach unten, sondern um eine Koordination der
unterschiedlichen kantonalen Ziele und Zeitpläne. Bei der Offenlegung der Quellcodes
gebe es zudem keine unterschiedlichen Systeme, sondern dabei handle es sich um die
unbestrittene Selbstverpflichtung der Betreiber der verschiedenen Angebote. Die
Mehrheit der grossen Kammer – bestehend aus 121 Stimmen – sprach sich für einen
Bericht aus, der auch eine Standortbestimmung bringen soll. Die 68 Gegenstimmen
stammten vorwiegend aus der SVP-Fraktion, wobei Franz Grüter (svp, LU) sowie die
Lega-Vertreterin Roberta Pantani (lega, TI) abwichen und das Postulat unterstützten;
Roger Golay enthielt sich der Stimme. 6

POSTULAT
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN

Einen Bericht zu einer medienbruchfreien Stimmabgabe fordert Marcel Dobler (fdp,
SG) in seinem Postulat. Das im Moment in einigen Kantonen praktizierte Vote
électronique sei nämlich noch kein echtes E-Voting-Verfahren, sondern lediglich eine
Alternative zur brieflichen oder physischen Stimmabgabe im Wahllokal. Alle Unterlagen,
inklusive des als Authentifizierung dienenden Stimmrechtsausweises, werden nach wie
vor in Papierform zugestellt. Ein Vorteil der Digitalisierung sei nun aber, dass alle
Unterlagen elektronisch abrufbar wären. Der Bundesrat hatte zwar die Annahme des
Postulats beantragt, dieses wurde allerdings von Franz Grüter (svp, LU) bekämpft, so
dass es in der Sommersession recht eingehend diskutiert wurde. Grüter machte dort
geltend, dass sich mit dem Schlagwort Digitalisierung nicht alles rechtfertigen lasse. Mit
E-Voting werde die Demokratie gefährdet. Cyberkriminalität mache vor E-Voting-
Systemen nicht halt – der selber in der IT-Branche tätige Luzerner erwähnte die
vermuteten Wahlmanipulationen in den USA, in Frankreich und in England – und es
gebe nach wie vor grosse Sicherheitsmängel. Dies sei mit dem demokratischen hohen
Anspruch, der an die Sicherheit von Wahlen und Abstimmungen gestellt werde, nicht
vereinbar. Es sei deshalb besser, auf Experimente zu verzichten. In der Debatte wurde
darauf hingewiesen, dass es sich ja nur um einen Bericht und nicht um die Einführung
eines neuen Systems handle und dass auch die Briefwahl letztlich nicht vor
Manipulation gefeit sei. Zudem funktioniere E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer gut. Bundeskanzler Thurnherr zeigte sich überrascht über die
Grundsatzdiskussion. Der Bundesrat habe ja eigentlich schon Anfang April 2017
beschlossen, die Versuchsphase von E-Voting zu beenden und in den ordentlichen

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Betrieb zu überführen. Eine Expertengruppe würde nun die Fragen, die in der
Diskussion aufgeworfen und vom Postulat angeregt worden seien, genauer prüfen.
Deshalb sei der Bundesrat auch für eine Annahme des Vorstosses. Dass die
flächendeckende Einführung von E-Voting wohl noch auf Widerstand stossen wird,
zeigte sich am Abstimmungsresultat. Zwar wurde das Postulat mit 87 zu 73 Stimmen bei
12 Enthaltungen angenommen. Die Grüne Fraktion (8 Nein-Stimmen und 2
Enthaltungen), die SVP-Fraktion (60 Nein-Stimmen und eine Enthaltung) sowie
vereinzelte Mitglieder aller restlichen Fraktionen – mit Ausnahme der BDP-Fraktion, die
geschlossen Ja stimmte – zeigten sich aber eher skeptisch. 7

Diskussionslos nahm der Nationalrat ein Postulat Tuena (svp, ZH) an, das den Bundesrat
auffordert abzuklären, ob künftig bei obligatorischen Referenden die
Minderheitsmeinung in den Abstimmungserläuterungen Platz finden soll. Die Komitees
von Initiativen und von fakultativen Referenden erhalten in den
Abstimmungserläuterungen jeweils Platz, um ihre Position zu verteidigen. Tuena machte
geltend, dass es auch bei Verfassungsänderungen im Parlament häufig eine
Minderheitenposition gebe, die allerdings bei Abstimmungen nicht auf dem offiziellen
Weg via Bundesbüchlein Gehör fände. Die Idee des Zürchers stiess unter seinen
Ratskolleginnen und -kollegen auf grossen Widerhall. Das Begehren fand nicht weniger
als 130 Mitunterzeichnende aus allen politischen Lagern. Auch der Bundesrat
signalisierte seine Bereitschaft, das Postulat im Rahmen der geplanten Erneuerungen
seiner Abstimmungserläuterungen zu prüfen. 8

POSTULAT
DATUM: 16.06.2017
MARC BÜHLMANN

«Easyvote» ist ein Projekt des Dachverbandes der Schweizer Jugendparlamente (DSJ),
in dem jeweils vor Abstimmungen auf der Basis der Abstimmungserläuterungen des
Bundesrates eine leicht verständliche und informative Informationsbroschüre erstellt
wird, mit dem Ziel, die politische Partizipation Jugendlicher und junger Erwachsener zu
fördern. Schon zwei Mal waren parlamentarische Vorstösse mit dem Ziel, die
Organisation Easyvote stärker zu unterstützen, erfolglos geblieben. Dieses Schicksal
ereilte auch das Postulat Seiler Graf (sp, ZH), das den Bundesrat aufforderte zu prüfen,
wie ein Versand der Easyvote-Broschüre in alle Gemeinden unterstützt werden könnte.
Dem Bund sei die Partizipation Jugendlicher wichtig, versicherte Bundeskanzler Walter
Thurnherr, der die Haltung der Regierung vertrat. Er unterstütze den DSJ deshalb auch
mit rund CHF 1 Mio. pro Jahr, wobei rund ein Fünftel der Summe an Easyvote gehe. Der
Bundesrat sei aber gesetzlich verpflichtet, vor Abstimmungen zu informieren. Diese
Pflicht nehme er mit Hilfe der Abstimmungserläuterungen wahr, die vom Bundesgericht
gar als Materialien der Gesetzgebung betrachtet würden. Die Regierung könne aber
keine von Dritten erstellten Informationsangebote unterstützen, weil sie dann
garantieren müsste, dass die Informationen richtig, neutral und sachlich sind, und sie
im Sinne der Gleichbehandlung auch anderen Organisationen, Parteien oder Verbänden
unter die Arme greifen müsste. Mit 52 zu 137 Stimmen (bei einer Enthaltung) folgte die
Mehrheit der Volkskammer dieser Argumentation und lehnte das Postulat ab. Dabei
zeigte sich ein Graben zwischen links-grün – unterstützt von den beiden EVP-
Mitgliedern – und allen anderen Fraktionen. 9

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

Mit seinem Bericht zu den Minderheitsmeinungen in den Abstimmungserläuterungen
erachtete der Bundesrat das Postulat Tuena (svp, ZH) als erledigt. Dies sah in der
Herbstsession 2020 auch der Nationalrat so und schrieb den Vorstoss stillschweigend
ab. 10

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die wachsende Integration Westeuropas und die Entwicklungen in Osteuropa führten
allgemein zu einem grösseren Interesse an föderalistischen Ordnungsprinzipien. Dass
die Schweiz mit ihrer reichen Erfahrung an praktiziertem Föderalismus einen Beitrag zu
dieser Diskussion leisten könnte, ist evident. Dieser Meinung wird auch vom Parlament
geteilt: der Nationalrat überwies ein von der Mehrheit der Abgeordneten
unterzeichnetes Postulat Ott (sp, BL), welches die Errichtung einer internationalen
Forschungsstelle für den Föderalismus durch den Bund anregt. 11

POSTULAT
DATUM: 31.12.1990
HANS HIRTER

Mit der Diskussion der Maastrichter Verträge der Europäischen Gemeinschaft ist in
Europa ein Begriff aktualisiert worden, der in der Schweiz schon lange als eine der
wichtigsten Staatsmaximen gilt, die Subsidiarität. Gemeint ist damit, dass die
staatlichen Aufgaben an die jeweils unterste Ebene zugeteilt werden sollen, welche
diese Aufgaben erfüllen kann und will. Im Rahmen der Debatte über die
Legislaturplanung des Bundesrates wurde von der vorberatenden Kommission des
Ständerats die Meinung geäussert, dass diesem Prinzip in der Schweiz in den letzten
Jahren zu wenig Beachtung geschenkt worden ist. Sie reichte deshalb eine
Richtlinienmotion ein, welche vom Bundesrat verlangte, ein klares Konzept
auszuarbeiten, wie in Zukunft die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen
aussehen soll und welche Auswirkungen ein Beitritt zum EWR auf diese Rollenverteilung
haben wird. Zusätzlich sollte das Konzept aber auch eine Aufgabenabgrenzung zwischen
Staat und Privaten vornehmen und aufzeigen, welche staatlichen Aktivitäten an Private
übertragen werden könnten. Nachdem der Bunderat dargelegt hatte, dass sich die
Regierung gerade im Zusammenhang mit dem EWR und einem zukünftigen EG-Beitritt
bereits mit diesen Fragen auseinandersetzt, waren die Motionäre mit der Umwandlung
in ein Postulat einverstanden. 12

POSTULAT
DATUM: 03.06.1992
HANS HIRTER

Nicht nur auf konzeptioneller, sondern auch auf institutioneller Ebene belebte die
Europapolitik die Diskussion zwischen Bund und Kantonen. Der EWR hätte zwar die
Verlagerung eines Teils der Gesetzgebungsautonomie von den Kantonen nach Brüssel
gebracht, beim Vollzug der EWR-Normen wäre aber die bestehende
Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Kantonen nicht geändert worden.
Wie bereits das Parlament, meldeten nun auch die Kantone Anspruch auf eine grössere
Einflussnahme auf die Aussenpolitik des Bundesrats an. Insbesondere die
Grenzkantone, welche schon heute mit ihren Nachbarregionen grenzüberschreitende
Zusammenarbeit pflegen, verlangten mehr als blosse Konsultationsrechte in Fragen der
europäischen Integrationspolitik. Die von einer Arbeitsgruppe der Kantonsregierungen
vorgebrachte Idee, wonach der Bundesrat bei den Verhandlungen über die Anwendung
und Weiterent wicklung des EWR-Rechts soweit sie kantonales Recht betreffen, an die
Stellungnahme einer Mehrheit der Kantone gebunden sein sollte, konnte sich freilich
nicht durchsetzen. In der EWR-Debatte beschloss das Parlament immerhin, dass der
Bundesrat bei derartigen Verhandlungen nicht nur die Interessen der Kantone, sondern
auch deren Kompetenzen hätte schützen müssen. Das Scheitern des EWR-Vertrags
verstärkte in den Grenzregionen – namentlich in Genf, im Jurabogen und in Basel – die
Überzeugung, dass der grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit in Zukunft
grösseres Gewicht zukommen muss. Um sich über die Entstehung zukünftiger
europäischer Grossregionen ein besseres Bild machen zu können, gab der Ständerat
mit einem Postulat beim Bundesrat einen entsprechenden Bericht in Auftrag. 13

POSTULAT
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Nach den Kantonen verlangten nun auch die Städte nach grösseren
Einflussmöglichkeiten auf die Bundespolitik. Gemäss der Ansicht ihrer im
Städteverband organisierten Vertreter müsste eine Rücksichtnahme auf ihre Interessen
in der Verfassung zwingend verankert werden. Zudem sollten projektbezogene
Konferenzen mit Beteiligung von Bund, Kantonen und Gemeinden geschaffen werden.
Diese Forderungen wurden von Nationalrat Gross (sp, ZH) mit einem Postulat auch im
Parlament vorgebracht. Da die Liberale Sandoz (VD) den Vorstoss bekämpfte, wurde
dessen Behandlung verschoben. 14

POSTULAT
DATUM: 16.12.1994
HANS HIRTER
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Auch auf die Aussenpolitik wollen die Kantone mehr Einfluss nehmen. Insbesondere die
Verhandlungen mit der EU würden immer häufiger auch die Kantonshoheit betreffen.
Die Europakommission der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) platzierte deshalb
bei der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates (APK-S) Mitte Oktober die
Forderung, früher über Erörterungsgespräche mit der EU informiert und einbezogen zu
werden. Für Kritik hatte insbesondere gesorgt, dass die Kantonsvertreter erst im
Februar aus den Medien von der Roadmap des Bundesrates für die EU-Abkommen
erfahren hatten. Im Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der
Aussenpolitik (BGMK) müsse eine Stärkung der Informations- und
Beteiligungsmöglichkeiten der Kantone verankert werden. Ein Postulat der APK-S, das
einen Bericht über Möglichkeiten für ein verbessertes Zusammenwirken von Bund und
Kantonen in der Aussenpolitik gefordert hatte, wurde allerdings in der
Frühjahressession von der kleinen Kammer abgelehnt. 15

POSTULAT
DATUM: 16.10.2012
MARC BÜHLMANN

Mit einem Strauss an Forderungen hatte der Kanton Tessin 2014 auf Probleme
aufmerksam gemacht. Konkret forderte der Südschweizer Gliedstaat in drei
Standesinitiativen eine Aufkündigung des Grenzgängerabkommens und entsprechende
Neuverhandlungen mit Italien (14.302), einen Sonderstatus für Kantone im
Finanzausgleich, die von negativen Auswirkungen der Freizügigkeit aufgrund ihrer
Grenzlage besonders betroffen sind (14.303) sowie eine kantonale Autonomie für die
Festlegung von Höchstzahlen und Kontingenten für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
(14.304). Mit dem deutlichen Ja zur Masseneinwanderungsinitiative und der eher
überraschenden Ablehnung des RTVG hatte die Tessiner Bevölkerung ebenfalls ein
Zeichen gesetzt – beide Resultate waren auch als Protestvoten gegen Bundesbern
interpretiert worden. Die Probleme und Sorgen des Südkantons stiessen deshalb
insgesamt auf offene Ohren. 
Allerdings lehnte der Ständerat als Erstrat alle drei in einem Paket diskutierten
Standesinitiativen in der Sommersession ab. Die WAK-SR, die mit dem Geschäft betraut
war, betonte, dass sie die Anliegen des Kantons Tessin sehr ernst nehme. Man habe sich
nicht nur mit einer Delegation des Tessiner Parlaments, sondern auch mit Eveline
Widmer-Schlumpf und Johann Schneider-Ammann getroffen, um sich über die
Probleme in der Südschweiz auszutauschen. Zwar beantragte die Kommission
einstimmig die Ablehnung der drei Standesinitiativen, legte aber gleichzeitig ein
Postulat vor: Der Bundesrat soll aufzeigen, welche auch im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative diskutierten Massnahmen und Handlungsmöglichkeiten
bestehen, um die Probleme im Kanton Tessin zu lindern. Ein Aufruf von Fabio Abate
(fdp, TI), wenigstens bei der Festlegung von Höchstzahlen eine föderalistische Lösung
anzustreben und der letzten der drei Standesinitiativen Folge zu geben, fand immerhin
12 weitere Unterstützer; 22 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen versenkten diesen
Vorstoss aber ebenso wie die beiden anderen. Das Postulat wurde freilich – nachdem
es auch von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf positiv hervorgehoben wurde –
angenommen. 16

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN

La Commission des finances du Conseil national (CdF-CN) demande au Conseil fédéral
de faciliter la mise en œuvre des conventions-programmes entre la Confédération et
les cantons. Pour les cantons, les règles d'application sont souvent trop détaillées. Il
faudrait supprimer les doublons, distinguer les directives stratégiques de la mise en
œuvre opérationnelle et définir une répartition claire des tâches pour réaliser les
économies prévues par la RPT. Bien que le Conseil fédéral ait déjà reconnu le problème
de surcharge administrative, il rappelle qu'entre 2008 et 2019, les conventions-
programmes remaniées dans le domaine de l'environnement ont permis d'accroître
l'efficacité et la flexibilité dans les procédures administratives. Pour la période 2020-
2024, une évaluation est prévue afin d'améliorer l'exécution future des conventions-
programmes. C'est pourquoi il propose de rejeter le postulat. 
Lors du passage au Conseil national, le postulat est adopté par 183 voix contre 2. Le
Conseil fédéral devra donc présenter des mesures de simplification. 17

POSTULAT
DATUM: 04.06.2019
DIANE PORCELLANA
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Im November veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung eines von der
FK-NR anfangs 2019 eingereichten Postulates betreffend die Vereinfachung des
Vollzugs der Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen. Für die Periode
2020-2024 hat der Bund im Rahmen von insgesamt 363 Programmvereinbarungen – 55
Prozent davon im Zuständigkeitsbereich des BAFU – Beiträge von insgesamt CHF 2’395
Millionen gewährt. Durch das Postulat war der Bundesrat beauftragt worden,
aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen der Vollzug der Programmvereinbarungen
zwischen Bund und Kantonen vereinfacht werden kann. Die EFV führte dazu bei den
betroffenen Kantonsstellen und Bundesämtern eine flächendeckende Umfrage durch.
Laut dem Bundesrat seien die Rückmeldungen sehr positiv ausgefallen und hätten
aufgezeigt, dass im Vergleich zu 2012, als die letzte flächendeckende Umfrage
betreffend Programmvereinbarungen durchgeführt worden war, in Sachen Effizienz
grosse Fortschritte hätten erzielt werden können. Anders als in der Begründung des
Postulates behauptet, empfänden die Kantone die Regelungen nicht als übertrieben
detailliert. Aufgrund der vorliegenden generell positiven Umfrageergebnisse verzichte
der Bundesrat auf konkrete Massnahmen zur Reduktion des administrativen
Aufwands. 18

POSTULAT
DATUM: 11.11.2020
ELIA HEER

Städte, Regionen, Gemeinden

Mit einer Motion (95.3311) wollte Ständerat Loretan (fdp, AG) die politische Stellung der
Gemeinden und Städte aufwerten Er verlangte, im Rahmen der Totalrevision der
Bundesverfassung die eigenständige Rolle der Gemeinden neben den Kantonen und
dem Bund bei der Erfüllung politischer Aufgaben verfassungsrechtlich zu verankern.
Den Grundsatz, dass die Beziehungen zwischen Bund und Gemeinden über die Kantone
laufen, wollte er zwar beibehalten, ihn aber flexibler gestalten und Ausnahmen zulassen.
Zudem sollte die bundesstaatliche Politik in Zukunft nicht nur die Auswirkungen auf die
Kantone, sondern explizit auch auf die Gemeinden berücksichtigen. Als letzter Punkt
forderte die Motion eine verfassungsmässige Garantie der Gemeindeautonomie in dem
von den Kantonen vorgegebenen Rahmen. Bundesrat Koller stellte in seiner Antwort
fest, dass der dreistufige Aufbau des Staates (Gemeinden, Kantone, Bund) in der
politischen Realität de facto anerkannt sei. Aus föderalistischen Gründen solle aber die
Funktion der Gemeinden weiterhin nicht in der Verfassung des Bundes, sondern in den
Kantonsverfassungen definiert werden. Im weiteren seien, v.a. bei projektbezogenen
Fragestellungen, bereits heute direkte Kontakte zwischen Bundesbehörden und
Gemeinden gängige Praxis. Gegen eine bundesstaatliche Garantie der
Gemeindeautonomie erhob Koller föderalistische Einwände. Auf seinen Antrag wurde
die Motion lediglich als Postulat überwiesen. Der Nationalrat überwies ebenfalls ein von
Sandoz (lp, VD) mit staatsrechtlichen Argumenten bekämpftes Postulat Gross (sp, ZH)
für die Ausarbeitung eines Berichtes über die Lage der Städte und über mögliche
Massnahmen für eine Aufwertung ihrer politischen Stellung. (Zur Berücksichtigung der
finanziellen Zentrumslasten der Städte siehe hier und zum Vorschlag der CVP die
Funktion der Städte in der Verfassung zu verankern siehe hier.) 19

POSTULAT
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Im Rahmen der Debatte über die Neuausrichtung der Regionalpolitik versuchte
Nationalrat Gysin (sp, BS) zu erreichen, dass mit dem Projekt "Regio plus" nicht nur
ländliche Nichtbergregionen, sondern auch Kernstädte von bundesstaatlicher
finanzieller Hilfe profitieren können. Er begründete dies mit den in den letzten Jahren
stark angewachsenen Lasten der Städte namentlich im Sozial-, aber auch im
Verkehrsbereich. Der Rat lehnte diese Ausweitung des Geltungsbereichs – welche sich
seiner Ansicht nach im Rahmen der bewilligten Ausgabensumme von CHF 70 Millionen
für zehn Jahre ohnehin nicht hätte umsetzen lassen – mit 88 zu 30 Stimmen ab. Er
überwies jedoch ein Postulat seiner Wirtschafts- und Abgabenkommission, welches
vom Bundesrat bis Ende 1998 einen Bericht über den Umfang der Zentrumslasten der
Städte und gegebenenfalls Vorschläge für Ausgleichsmassnahmen verlangt. Bei den
Beratungen der parlamentarischen Kommissionen über die Totalrevision der
Bundesverfassung konnten die Städte- und Gemeindevertreter einen Teilerfolg
verbuchen. Die Nationalratskommission beschloss, den Artikel, wonach die Kantone
über die Organisation der Gemeinden autonom entscheiden, mit dem Zusatz zu
ergänzen, dass Bund und Kantone auf die besondere Lage der Städte und
Agglomerationen Rücksicht nehmen sollen. Die Ständeratskommission ging weniger
weit. Gemäss ihrer Version würde die Verfassung nur den Bund zu solcher
Rücksichtnahme verpflichten, und diese würde zudem nicht nur für Städte, sondern
auch für Berggemeinden gelten. 

POSTULAT
DATUM: 05.03.1997
HANS HIRTER
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(Zum Postulat Gross (sp, ZH) für die Ausarbeitung eines Berichtes über die Lage der
Städte und über mögliche Massnahmen für eine Aufwertung ihrer politischen Stellung
siehe hier). 20

Da ein Postulat Lehmann (cvp, BS), das einen Bericht über die Möglichkeit von Fusionen
über Kantonsgrenzen hinweg verlangt hatte, mehr als zwei Jahre hängig war, wurde es
abgeschrieben. Der Bundesrat hätte das Anliegen ohnehin abgelehnt, weil es einen
Eingriff in die Kantonsautonomie dargestellt hätte. Markus Lehmann doppelte deshalb
im Berichtsjahr mit einem neuerlichen Postulat mit praktisch identischem Inhalt nach.
Er machte geltend, dass das Problem in den nächsten Jahren akuter werde, weil immer
mehr kleine Gemeinden die Aufgaben nicht mehr tragen könnten. Da eine regionale
Gemeindefusion über Kantonsgrenzen hinweg vielfach eine gute Lösung darstellen
würde, dies aber heute aus juristischen Gründen praktisch nicht möglich sei, sei es
angebracht, mit einem Bericht künftige Möglichkeiten zu evaluieren. Der Bundesrat
lehnte das Postulat erneut ab mit dem Hinweis, dass man nicht in die Hoheit der
Kantone eingreifen könne; zudem berührten Fusionen nicht nur rechtliche, sondern
auch politische, soziologische und emotionale Aspekte. 21

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In der Herbstsession 2016 forderte der Nationalrat mehr Transparenz über die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Bundesaktivitäten in den Kantonen und überwies
mit 106 zu 81 Stimmen bei einer Enthaltung ein Postulat Amherd (cvp, VS), welches den
Bundesrat dazu verpflichten will, alle vier Jahre Bericht über die Wertschöpfung von
Arbeitsplätzen wie auch von Arbeitsvergaben zu erstatten. Der Bundesrat sprach sich
gegen die Annahme des Postulats aus, unter anderem weil dadurch die administrative
Belastung der Wirtschaftssubjekte steigen würde. Eine interessante Koalitionsbildung
förderte die Abstimmung zutage: Die Vertreterinnen und Vertreter der SVP und der BDP
sowie die Grünliberalen schlugen sich geschlossen auf die Seite des Bundesrates, die
anderen Fraktionen, inklusive der wirtschaftsliberalen FDP, stimmten für das Postulat. 22

POSTULAT
DATUM: 22.09.2016
DAVID ZUMBACH

Konjunkturlage- und politik

La chambre du peuple a adopté le classement du postulat à la suite du rapport sur le
renforcement de la transparence pour les retombées économiques de la
Confédération dans les cantons. 23

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Jagd

Dass der Bund beauftragt wird in Form eines Berichtes zu überprüfen, was für die
Einführung einer eidgenössischen Jagdberechtigung verändert werden müsste,
forderte Martin Landolt (bdp, GL) in Form eines Postulats. Ziel wäre, dass die
kantonalen Jagdfähigkeitsprüfungen künftig zu einer eidgenössischen Jagdberechtigung
führten, um der heute mobileren Gesellschaft besser gerecht zu werden. In der
Diskussion im Nationalrat erläuterte der Postulant nochmals seine Forderung. Ähnlich
wie beim Fahrausweis solle eine auf kantonaler Ebene bestandene Jagdprüfung auch in
den anderen Kantonen anerkannt werden. Um aber zu verhindern, dass in einzelnen
jagdtechnisch besonders attraktiven Kantonen zu stark gejagt werde, sei es wichtig,
dass die Erteilung der Jagdberechtigung Sache der Kantone bleibe. Der Bundesrat
beantragte das Postulat zur Annahme. Gegen die Erstellung des Berichts wehrte sich
der Walliser CVP-Nationalrat Yannick Buttet. Er kritisierte, dass die Idee den
Föderalismus untergrabe und nicht mit dem Jagdgesetz und der Bundesverfassung
vereinbar sei. Das Postulat wurde mit der Zustimmung von 92 Ratsmitgliedern bei 90
Gegenstimmen (5 Enthaltungen) knapp angenommen. 24

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
LAURA SALATHE
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Le postulat Landolt (pbd, GL) demandant une reconnaissance mutuelle des permis de
chasse cantonaux a été classé, celui-ci ayant été traité dans le cadre de la révision de
la loi sur la chasse. 25

POSTULAT
DATUM: 08.05.2019
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Der Bundesrat habe im Rahmen des dritten NFA-Wirksamkeitsberichtes zu prüfen, ob
die Einkommen von Grenzgängerinnen und Grenzgängern in Zukunft nur noch mit 50%
im Ressourcenpotenzial der Kantone berücksichtigt werden sollten. Dieser Auffassung
war der Nationalrat, der ein entsprechendes Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR)
mit 151 zu 34 an den Bundesrat überwies. Eine Kommissionminderheit Schwander (svp,
SZ), die die Grenzgängereinkommen im Rahmen des Finanzausgleichs weiterhin zu drei
Vierteln ans Ressourcenpotenzial der Kantone anrechnen wollte, stiess nur bei etwas
mehr als der Hälfte der SVP-Fraktion auf Gehör. In der Vernehmlassung des
Wirksamkeitsberichts 2012-2015 hatten die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Neuenburg, Jura und Tessin die Ansicht vertreten, dass die durch die Grenzgänger
verursachten Kosten, welche den betroffenen Kantonen nicht abgegolten werden, eine
stärkere Reduktion der Gewichtung der Grenzgängereinkommen rechtfertigen
würden. 26

POSTULAT
DATUM: 10.03.2015
DAVID ZUMBACH

Der ressourcenschwächste Kanton soll nach erfolgten Ausgleichszahlungen des im
Rahmen des Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) definierten
Ressourcenausgleichs neu immer exakt die Mindestausstattung von 85% des
schweizerischen Durchschnitts erreichen und entsprechend das Dotationskapital vom
Wachstum des Ressourcenpotenzials entkoppelt werden. Dies forderte der Nationalrat
im März 2016 indem er ein Postulat Gössi (fdp, SZ) an den Bundesrat überwies, der das
Postulat selbst zur Annahme empfohlen hatte. Bekämpft wurde das Ansinnen von
Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG), die Petra Gössi, welche aus dem Geberkanton
Schwyz stammt, vorwarf, dass es ihr nur um eine Senkung des Dotationskapitals gehe.
Die Wachstumspotenziale innerhalb der Schweiz seien, so Gysi weiter, derart ungleich
verteilt, dass man diese bei der Ausstattung des Ressourcenausgleichs unbedingt
berücksichtigen müsse. Einer mehrheitlich geschlossen stimmenden Koalition aus SVP,
FDP, GLP und BDP war jedoch nicht beizukommen: Mit 116 zu 75 Stimmen bei 7
Enthaltungen fiel der Entscheid relativ deutlich aus. Nun gilt es, den bundesrätlichen
Bericht abzuwarten. 27

POSTULAT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Ende 2017 reichte Thomas Egger (cvp, VS) zwei Postulate zum Thema Finanzausgleich
ein (Po. 17.4142 und Po. 17.4143). Mit dem Postulat 17.4142 wollte er erreichen, dass im
nächsten Wirksamkeitsbericht zur NFA die Aufgabenteilung zwischen NFA und NRP
analysiert wird. Bei der Ausarbeitung habe man entschieden, dass mit der NRP keine
Basisinfrastrukturen wie Gemeindestrassen oder Abwasserreinigungsanlagen
unterstützt werden sollen; diese sollen über Mittel der NFA finanziert werden. In der
Praxis würden die Kantone den Gemeinden die entsprechenden Mittel aber nicht in
genügendem Ausmass zur Verfügung stellen. 
Der Bundesrat betonte in seiner Antwort einerseits die Zweckfreiheit der Zahlungen
des Ressourcen- und des Lastenausgleichs – die Kantone könnten frei über dessen
Verwendung entscheiden – und andererseits die Unabhängigkeit der zwei Instrumente
– eine Koordination des Lastenausgleichs mit der NRP sei nicht vorgesehen. Folglich
beantragte er das Postulat zur Ablehnung. In der Sommersession 2019 erklärte der
Postulant, dass die beiden Anknüpfungspunkte für seinen Vorstoss, der dritte
Wirksamkeitsbericht zum Finanzausgleich und die Botschaft zur Standortförderung
2020-2023 bereits behandelt worden seien, weshalb er sein Postulat zurückziehe. 28

POSTULAT
DATUM: 12.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Ende 2017 reichte Thomas Egger (cvp, VS) zwei Postulate zum Thema Finanzausgleich
ein (Po. 17.4142 und Po. 17.4143). Mit dem Postulat 17.4143 wollte er den Bundesrat
beauftragen, aufzuzeigen, wie der Vollzug der Programmvereinbarungen bei
Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen verbessert werden kann. Die
versprochenen Effizienzgewinne durch Aufgabenteilung seien gemäss der Botschaft zur
NFA 2012-2015 bisher kaum eingetroffen, erklärte Egger. Dies hänge gemäss
Rückmeldungen aus der Praxis damit zusammen, dass sich der Bund nicht auf eine
strategische Führungsrolle beschränke, sondern sehr detaillierte
Programmvereinbarungen erlasse. 
In seiner Antwort verwies der Bundesrat auf Verbesserungsmöglichkeiten zur
Einflussnahme des Bundes, die im Rahmen des zweiten Wirksamkeitsberichts gefunden
worden seien. Da eine Evaluation über alle Anwendungsbereiche jedoch schwierig sei,
empfahl er das Postulat zur Ablehnung. In der Sommersession 2019 zog Egger sein
Postulat zurück, da sein Anliegen in der Zwischenzeit durch ein Kommissionspostulat
(Po. 19.3001) angenommen worden war. 29

POSTULAT
DATUM: 12.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

En lien avec le différend opposant la Confédération aux cantons concernant le projet
de révision de l’arrêté sur le réseau des routes nationales, le Conseil des Etats a
transmis au Conseil fédéral un postulat Brändli (udc, GR) visant à la mise à jour de la
définition de la desserte de base pour toutes les localités du pays, de l’évaluation des
coûts de réalisation et d’exploitation de ladite desserte et de la part de ces coûts
assumée par les cantons. Contrairement au postulant, les sénateurs n’ont cependant
pas souhaité que la Confédération participe davantage à la couverture des coûts
résiduels de la desserte de base, dans la mesure où cela remettrait en question la
nouvelle répartition des tâches (RPT) en matière d’infrastructures routières. Aussi ont-
ils amendé le texte en ce sens. 30

POSTULAT
DATUM: 10.03.2010
NICOLAS FREYMOND

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Nationalrat stimmte einem Postulat Rossini (sp, VS) zu, welches den Bundesrat
ersucht, die Erarbeitung von Kriterien zu veranlassen, auf deren Grundlage die optimale
Grösse von Akutspitälern festgelegt werden kann, sowie fundierte Modelle für eine
echte, zwischen dem Bund und den Kantonen abgestimmte Spitalplanung zu
entwickeln. Er hiess ebenfalls ein Postulat Wirz-von Planta (lp, BS) (Po. 03.3042) gut, das
den Bundesrat beauftragt, im Bereich der Planung der stationären Versorgung die
Bildung von Versorgungsregionen zu prüfen. 31

POSTULAT
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

Epidemien

Roland Fischer (glp, LU) forderte den Bundesrat mittels Postulat zu einer Analyse
darüber auf, wie die Aufgaben bezüglich des Umgangs mit der Covid-19-Pandemie
zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt wurden, um daraus potentielle gesetzliche
Anpassungen abzuleiten und somit für allfällige künftige Epidemien oder Pandemien
besser gewappnet zu sein. Dabei gelte es, das Subsidiaritätsprinzip und die fiskalische
Äquivalenz zu berücksichtigen, betonte Fischer. Die Bekämpfung von
Infektionskrankheiten wie Covid-19 bedürfe oftmals schneller Entscheidungen und
Massnahmen mit unmittelbarer Wirkung. Obwohl dies in föderalistischen Staaten
aufgrund der Koordination zwischen den verschiedenen Staatsebenen eine
Herausforderung darstelle, könne der Föderalismus durchaus auch eine Chance sein,
erklärte der Postulant. So könnten auf lokaler Ebene angezeigte notwendige
Massnahmen ergriffen werden, ohne dabei die national getroffenen Vorkehrungen
auszuschliessen. Dies bedinge allerdings klare Regelungen und Abläufe bezüglich der
bei einer Epidemie oder Pandemie geltenden Verteilung von Kompetenzen, Aufgaben
sowie der Finanzierung zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Als Leitplanken

POSTULAT
DATUM: 18.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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dazu könnten die Grundsätze der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, wie
sie in der NFA-Reform festgehalten seien, herangezogen werden, argumentierte
Fischer. In seiner Stellungnahme empfahl der Bundesrat das Geschäft zur Annahme.
Der Nationalrat folgte diesem Antrag in der Wintersession 2020 stillschweigend. 32

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Auch der Nationalrat überwies in der Sommersession mehrere Postulate, welche sich
mit den Vollzugsproblemen des KVG befassten. Das Anliegen der Befreiung von der
Beitragspflicht ab dem dritten Kind wurde von der Waadtländer FDP-Abgeordneten
Langenberger aufgenommen, welche auch die Möglichkeit verlangte, während des
Militärdienstes die Krankenkasse sistieren zu können, wie dies im alten KVG der Fall war.
Eymann (lp, BS) regte an, der Bundesrat solle eine Arbeitsgruppe einsetzen (Po.
96.3082), um Massnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz des neuen KVG und
flankierende Massnahmen auszuarbeiten, die allenfalls in Beiträge zur Kostensenkung
münden könnten. Grobet (pda, GE) verlangte eine Verordnungsänderung, mit welcher
die Aufsichtskompetenz des Bundes auf die Kantone ausgedehnt werden soll (Po.
96.3083), damit auch diese Regelwidrigkeiten, insbesondere in Bezug auf die
Versicherungsprämien und die von den Leistungserbringern verursachten Kosten,
feststellen können. Hingegen lehnte der Rat eine Motion Gonseth (gp, BL), welche mit
einer Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag die Gleichstellung
von Frau und Mann auch in den Zusatzversicherungen erreichen wollte (Mo. 95.3322),
selbst in der vom Bundesrat vorgeschlagenen Postulatsform ab. Eine Motion David (cvp,
SG), welche verlangte, dass der Bundesrat den Prozentsatz des anrechenbaren
Einkommens und Vermögens für die Prämienverbilligung mit dem Ziel eines
einheitlichen Vollzugs solle bestimmen können (Mo. 96.3408), wurde in der
Wintersession auf Antrag des Bundesrates als Postulat überwiesen. Dieser erinnerte
daran, dass dieses Modell ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagen war, dass aber das
Parlament - auf Drängen der Kantone - bewusst einer föderalistischen Lösung
zugestimmt habe, weshalb es kaum statthaft wäre, nach so kurzer Zeit diese zentrale
Bestimmung wieder zu verändern. 33

POSTULAT
DATUM: 21.06.1996
MARIANNE BENTELI

Im September 2019 forderte die grüne Fraktion vom Bundesrat einen Bericht zu
Möglichkeiten zur Verbesserung und Vereinheitlichung der Praxis der
Prämienverbilligung in den Kantonen. Das bei Einführung des KVG formulierte Ziel
einer Prämienbelastung von maximal 8 Prozent des Einkommens werde heute klar
verfehlt, betonte die Fraktion. 
Der Bundesrat verwies auf den im März 2017 angenommenen Entwurf zur finanziellen
Entlastung der Familien bei der Krankenversicherung, mit dem die Situation von
Familien mit unteren und mittleren Einkommen verbessert werden sollte. Des Weiteren
betonte er den engen Zusammenhang zwischen Prämienverbilligungen,
Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe, der den grossen Handlungsspielraum der Kantone
in diesem Bereich rechtfertige. Dennoch halte auch er den starken Rückzug mehrerer
Kantone in diesem Bereich – zehn Kantone finanzierten 2016 weniger als einen Drittel,
elf Kantone weniger als die Hälfte der Prämienverbilligungsbeiträge – für problematisch.
Deshalb erklärte er sich bereit, einen entsprechenden Bericht, der auch das Postulat
Humbel (cvp, AG; Po. 17.3880) aufnehmen und den Bericht zur Aufgabentrennung
zwischen Bund und Kantonen berücksichtigen sollte, zu verfassen. 
In der Wintersession 2017 bekämpfte Verena Herzog (svp, TG) das Postulat, das folglich
in der Frühjahrssession 2018 vom Nationalrat behandelt wurde. Dabei verzichtete die
Thurgauerin auf eine Stellungnahme. Der Bundesrat lud die Nationalrätinnen und
Nationalräte nochmals dazu ein, das Postulat anzunehmen, zumal der Rat in der
Wintersession 2017 bereits die für den Bundesrat inhaltlich nahezu identische Motion
Humbel angenommen habe. Bei 96 zu 84 Stimmen (bei 1 Enthaltung) führten die
geschlossen Nein-stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen zur Ablehnung des Postulats
der grünen Fraktion. 34
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Das im März 2018 eingereichte Postulat Feri (sp, AG) forderte vom Bundesrat einen
Bericht zur «Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frau und
Mann». Es gebe Kantone, welche zu wenig für die Gleichstellung unternähmen, obwohl
diese längst in der Verfassung verankert sei und die Schweiz 1997 das «Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau» (Cedaw) der UNO ratifiziert
habe, so Feri. Sie wollte deshalb vom Bundesrat erstens wissen, welche Kantone «in
welcher Art und Weise, mit welchen Projekten [und] mit welchen Mitteln» gegen noch
immer vorherrschende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern vorgehe; zweitens,
wie die Umsetzung des «Verfassungsauftrags zur Gleichstellung von Frau und Mann»
beaufsichtigt werde und welche Sanktionierungsmöglichkeiten es gegenüber Kantonen
gebe, welche diesen Auftrag missachten; und drittens, welche Möglichkeiten es gebe,
«gegen eine mangelhafte oder fehlende Umsetzung des Verfassungsauftrags zur
Gleichstellung von Frau und Mann» rechtlich «respektive klageweise» vorzugehen.
Der Bundesrat liess im Mai 2018 verlauten, dass der Bund bezüglich Gleichstellung der
Geschlechter einen regelmässigen Austausch mit den Kantonen pflege und man etwa
mit der SKG über eine entsprechende Plattform verfüge, wo dieser Austausch
ermöglicht werde. Auch müssten Kantone «über Stellen mit den notwendigen
Fachkenntnissen, Kompetenzen und Ressourcen verfügen», damit die im Cedaw
verankerten Aufgaben erfüllt werden können. Diesbezüglich habe die Schweiz bereits
2016 vom zuständigen UNO-Ausschuss die Empfehlung erhalten,
Gleichstellungsfachstellen sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene zu stärken.
Ein dazugehöriger Bericht sei wie von diesem Ausschuss gefordert bereits in
Entstehung. Ein weiterer Bericht würde wegen der vielen Überschneidungen gemäss
Bundesrat keinen Mehrwert bringen, weshalb er das Postulat zur Ablehnung empfahl.
Im Mai 2020 wurde das Postulat in der grossen Kammer behandelt. Hier betonte Karin
Keller-Sutter, dass eine Mehrheit im Saal sicherlich mit Feris Ausführungen einig sei. Sie
verwies aber auf den bereits in der schriftlichen Antwort erwähnten Bericht, welchen
die Schweiz im Dezember 2018 bei der UNO eingereicht habe und Ende 2020 bereits
zum wiederholten Male aktualisieren werde. Dieser Bericht nehme die Anliegen des
Postulats bereits auf weshalb dieses abzulehnen sei. Der Rat folgte den Empfehlungen
der Bundesrätin und lehnte das Postulat mit 83 zu 106 Stimmen (0 Enthaltungen) ab. Die
links-grünen Parteien unterlagen in der Abstimmung einer weitestgehend
geschlossenen Mehrheit der bürgerlich-konservativen Fraktionen der SVP und FDP,
auch die Mitte-Parteien stimmten dagegen. 35

POSTULAT
DATUM: 05.03.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Hannes Germann (svp, SH) verlangte mittels Postulat vom Bundesrat, die Aufnahme der
Digitalisierung naturwissenschaftlicher Sammlungen in die BFI-Botschaft 2021-2024
zu prüfen. Konkret forderte er, dass eine nationale Strategie und personelle und
finanzielle Ressourcen zur Digitalisierung naturwissenschaftlicher Sammlungen
geschaffen würden. 
Der Bundesrat lehnte die Forderung ab, indem er argumentierte, dass die
Verantwortung für die Sammlungsobjekte, welche das Aufarbeiten und
Verfügbarmachen sowie deren Finanzierung einschliesst, bei den Leitungsgremien der
Museen und Hochschulen sowie ihren Trägern und Trägerinnen liege. Die Träger und
Trägerinnen der Museen seien ausser bei den Museen des Bundes vorwiegend die
Kantone und die Gemeinden. Bei den Hochschulen und den Universitäten liege die
Verantwortung bei deren Leitungsgremien. Eine Finanzierung der Digitalisierung und
Zugänglichmachung über die BFI-Botschaft 2021-2024 schloss der Bundesrat gänzlich
aus, da keine direkte Zuständigkeit des Bundes bestehe. 
In der Herbstsession 2019 wies der Ständerat das Postulat der WBK-SR zur Vorberatung
zu. Die Kommission beschloss ohne Gegenstimme, das Postulat zur Annahme zu
empfehlen. Sie hielt dabei fest, dass die Finanzierung unter Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips und in enger Absprache mit den Kantonen erfolgen müsste. 
In der ständerätlichen Debatte bat Guy Parmelin – obwohl die WBK-SR das Postulat um
das Subsidiaritätsprinzip ergänzt hatte – weiterhin um Ablehnung des Postulates. Er
betonte noch einmal, dass die Verantwortung für die Aufarbeitung der betroffenen
Objekte bei den Verantwortlichen der Museen und der Hochschulen sowie den

POSTULAT
DATUM: 19.12.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Kantonen liege, lediglich bei den Sammlungen der beiden ETH und bei den
Bundesmuseen sei die Eidgenossenschaft zuständig. 
Der Ständerat nahm das Postulat entgegen des bundesrätlichen Antrages einstimmig
an. 36
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